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Antwort 
an den Grossen Gemeinderat 
GGR-Geschäft 16.05.4 15-10 Stadtratsbeschluss vom 10. Februar 2016 
 

 

Ausgangslage 

Die nachfolgende Interpellation von Andreas Erdin (GLP) ist an der Sitzung des Grossen Gemeinderates 
vom 2. November 2015 begründet worden. 

Interpellation Finanzierung des Betriebs der Kunsteisbahn 

Gemäss Audioprotokoll der Sitzung des Grossen Gemeinderats vom 28. September 2015 (Fragestunde) 
bezifferte Stadtrat Heinrich Vettiger die „Energiekosten“ der Eisbahn für die Monate April bis Septem-
ber auf 40‘000 Franken. Zweitens wies er darauf hin, dass der Aufwand insgesamt „wesentlich höher“ 
ist. Drittens bestätigte er, dass für den Betrieb der Kunsteisbahn jährlich 170‘000 Franken dem Jugend-
kredit entnommen werden. Die „Erträge“ bezifferte H. Vettiger auf 150‘000 – 180‘000 Franken, und 
schliesslich sprach er von einer „Gesamtkostenbetrachtung der Anlage“. 
 
Da stellen sich gleich mehrere Fragen, und so bitte ich den Stadtrat um folgende Präzisierung der Aus-
sagen und folgende Aufschlüsselungen der Zahlen von H. Vettiger: 
 
Frage 1:        Aufschlüsselung in die 12 Monate Januar bis Dezember… 

a. … der Energiekosten, die H. Vettiger mit den 40‘000 Franken nur für bestimmte 6 Mo-
nate (zusammen) bezifferte, 

b. … des gesamten Aufwands, für den H. Vettiger nur einen Anteil bezifferte, nämlich die 
170‘000 Franken aus dem Jugendkredit, 

c. … des Ertrags, den H. Vettiger nur pauschal bezifferte und dabei nicht sagte, auf welche 
Monate sich die 150‘000 – 180‘000 Franken beziehen. 
 

Frage 2:      Aus welchen Ausgaben (Konti) setzt sich der Aufwand insgesamt zusammen, von dem 
H. Vettiger sprach?     

Frage 3: Wie sieht die Gesamtkostenbetrachtung der Anlage konkret aus, die H. Vettiger nur erwähn-
te? 

Frage 4: Hält es der Stadtrat für vertretbar, dass mehr als 19 % des Jugendkredits für den Betrieb der 
Kunsteisbahn verwendet werden? (Der Jugendvorstand F. Behrens hatte zuvor auf einer Fo-
lie präsentiert, dass der jährliche Jugendkredit 880‘000 Franken beträgt und davon 170‘000 
Franken als Beitrag an die Eiskosten abgezweigt werden.) 

Frage 5: Kann der Betrieb der Kunsteisbahn nicht auch ohne Gelder aus dem Jugendkredit finanziert 
werden, damit der gesamte Jugendkredit für Dinge zur Verfügung steht, die der Bezeichnung 
„Jugendkredit“ gerechter werden als es bei Beiträgen an den Betrieb der Kunsteisbahn der 
Fall ist? Falls ja, welche anderen Konti kommen dafür in Frage? 
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Mit besten Dank im Voraus für die Zahlen (Durchschnittswerte der vergangenen ca. drei Jahre) zu den 
Fragen 1a, 1b, und 1c und für die Beantwortung der Fragen 2 bis 5,  

Andreas Erdin Gemeinderat 

Formelles 

Die am 2. November 2015 begründete Interpellation ist gemäss Art. 46 der Geschäftsordnung des 
Grossen Gemeinderates (GeschO GGR) eine "Anfrage an den Stadtrat über einen in den Aufgabenbe-
reich der Gemeinde fallenden Gegenstand". Sie ist gestützt auf Art. 47 Abs. 2 GeschO GGR innert vier 
Monaten nach der Begründung, d. h. bis 2. März 2016, schriftlich zu beantworten. Mit dem vorliegen-
den Beschluss ist diese Frist gewahrt. 

 

Beantwortung der Interpellation 

Die am 2. November 2015 begründete Interpellation "Finanzierung des Betriebs der Kunsteisbahn" von 
Andreas Erdin wird wie folgt beantwortet (zuständig im Stadtrat ist Stadtrat Marco Martino): 

Einleitung 

Die Kunsteisbahn wird von verschiedenen Anspruchsgruppen genutzt. Neben dem öffentlichen Eislauf 
wird die Eishalle regelmässig von Schulen, Vereinen und von privaten Hobbymannschaften besucht. 

Frage 1:        Aufschlüsselung in die 12 Monate Januar bis Dezember… 
a. … der Energiekosten, die H. Vettiger mit den 40‘000 Franken nur für bestimmte 6 Mo-

nate (zusammen) bezifferte, 
 

Die Energiekosten welche zur Herstellung von Eis (Strom Technik) aufgewendet werden, belaufen sich 
gemäss nachfolgender Grafik "blau eingezeichnet" auf ca. 40‘000 Franken in den Monaten April bis 
September. 
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  Abb. 1: Energiekosten 2012 - 2014 

 
 

b. … des gesamten Aufwands, für den H. Vettiger nur einen Anteil bezifferte, nämlich die 
170‘000 Franken aus dem Jugendkredit, 
 

Der gesamte Aufwand setzt sich gemäss Abb. 1 aus den Komponenten Erdgas, Wasser, Abwasser, 
Strom Allgemein und aus dem Strom Technik zusammen. Wie dies durch Herr Vettiger ausgeführt wur-
de, sind die gesamten Energiekosten im Durchschnitt etwas höher. Dabei muss berücksichtigt werden, 
dass die erwähnten 170‘000 Franken aus dem Jugendkredit keinen direkten Zusammenhang mit den 
Energiekosten haben. 

c. … des Ertrags, den H. Vettiger nur pauschal bezifferte und dabei nicht sagte, auf welche 
Monate sich die 150‘000 – 180‘000 Franken beziehen. 
 

Die Erträge werden in Sommer- und Wintereis unterteilt, dabei werden 5 Monate im Sommereis (April 
bis August) und 7 Monate im Wintereis (September bis März) verbucht.  
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  Abb. 2: Einnahmen 2012 - 2014 
 

Gemäss Abb. 2 belaufen sich die Einnahmen in den Sommermonaten von 2012 auf ca. 101‘000 Franken 
und in den Jahren 2013 und 2014 auf ca. 160‘000 bzw. 170‘000 Franken. Die Mindereinnahmen im Jahr 
2012 begründen sich mit dem Betriebsunterbruch, welcher für die Sanierung der Kälteanlage notwen-
dig war.  
 
 
Frage 2:      Aus welchen Ausgaben (Konti) setzt sich der Aufwand insgesamt zusammen, von dem 

H. Vettiger sprach?     

Der gesamte Aufwand setzt sich gemäss Abb. 1 aus den Komponenten Erdgas, Wasser, Abwasser, 
Strom Allgemein und aus dem Strom Technik zusammen. Diese werden unter dem Konto 
1.272.3120.00 Wasser, Energie, Heizung Eisbahnbetrieb zusammengefasst und verbucht. 
 
 
Frage 3: Wie sieht die Gesamtkostenbetrachtung der Anlage konkret aus, die H. Vettiger nur erwähn-

te? 

Bei einer Gesamtkostenbetrachtung werden die Betriebskosten dem Ertrag gegenübergestellt. Für das 
2015 wurde ein Gesamtaufwand von 1‘243‘000 Franken und ein erwarteter Ertrag von 1‘327‘820 Fran-
ken budgetiert, was einem Betriebsgewinn von ca. 84‘000 Franken entspricht. Dies stellt jedoch keine 
Vollkosten- sondern lediglich die Betriebskostenrechnung dar. Im Hinblick auf die Betriebskosten leis-
tet die Kunsteisbahn somit einen positiven Beitrag zur Reduktion der Gesamtkosten im laufenden Be-
trieb der Sport- und Freizeitanlagen. 
 
 
Frage 4: Hält es der Stadtrat für vertretbar, dass mehr als 19 % des Jugendkredits für den Betrieb der 

Kunsteisbahn verwendet werden? (Der Jugendvorstand F. Behrens hatte zuvor auf einer Fo-
lie präsentiert, dass der jährliche Jugendkredit 880‘000 Franken beträgt und davon 170‘000 
Franken als Beitrag an die Eiskosten abgezweigt werden.) 

Die Vereine ELZO und EHCW leisten im Hinblick auf die Jugendförderung einen grossen Beitrag. Ge-
mäss nachfolgender Auflistung wurden im 2015 1‘265 Eis-Stunden für den Nachwuchs der beiden ge-
nannten Vereine zur Verfügung gestellt. Der Stadtrat hält es für vertretbar, dass dem Jugendkredit 
19 % für den Nachwuchs und somit in die Jugend mit Bezug zum Eissport, belastet werden. 
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  Abb. 3: Rechnungen zu Lasten Eisvereine "Nachwuchs" 2015 

 
Die Subvention erfolgt jeweils anhand der angebotenen Stunden welche prozentual auf beide Vereine 
aufgeteilt werden. So wurde dem ELZO 48 % und dem EHCW 52 % der 170‘000 Franken als Unterstüt-
zungsbeitrag direkt von den Eiskosten "Abb. 3" abgezogen. Bei dieser Frage gilt es auch zu berücksich-
tigen, dass am 29. November 2009 der Souverän die von Gemeinderat Erdin erwähnten 880‘000 Fran-
ken bewilligt hat und dabei den Eisvereinen 190‘000 Franken zugesprochen wurden. Bereits vor sieben 
Jahren war man sich dem Umstand bewusst, dass die Eisvereine ohne diesen Unterstützungsbeitrag 
nicht in der Lage sein würden, Nachwuchsförderung zu betreiben. Am 31. März 2012 hat der Gemein-
derat (Exekutive) beschlossen, von den 190‘000 Franken deren 20‘000 Franken zu Gunsten der Wetzi-
ker "Schülerkarte" zu investieren. Ab diesem Zeitpunkt standen den Eisvereinen noch max. 170‘000 
Franken zur Verfügung. Auch der Betrag von 170‘000 Franken war nicht fixiert, erst seit 2013 wurden 
die den Eisvereinen zugestandenen Beträge auch eigens für diesen Zweck eingesetzt. 
 
 
Frage 5: Kann der Betrieb der Kunsteisbahn nicht auch ohne Gelder aus dem Jugendkredit finanziert 

werden, damit der gesamte Jugendkredit für Dinge zur Verfügung steht, die der Bezeichnung 
„Jugendkredit“ gerechter werden als es bei Beiträgen an den Betrieb der Kunsteisbahn der 
Fall ist? Falls ja, welche anderen Konti kommen dafür in Frage?  

Geht man davon aus, dass ohne den Beitrag von 170'000 Franken die Kosten für die Eisbenützung den 
Vereinen voll verrechnet würden, kann der Betrieb der Kunsteisbahn auch ohne Gelder aus dem Ju-
gendkredit finanziert werden. Jedoch können dann die Vereine die Nachwuchsförderung nicht im glei-
chen Rahmen weiterführen, weil ihnen dafür die Mittel fehlen. Die Nachwuchsförderung von Jugendli-
chen ist eine wichtige Aufgabe der Vereine, insofern ist es "gerecht" dafür diese Gelder aus dem Ju-
gendkredit zu nehmen. Würde man das Geld diesen Vereinen direkt auszahlen und ihnen stattdessen 
die vollen Kosten für die Eisbenützung verrechnen, wäre dies unter dem Strich ein Nullsummenspiel. 

Würde man für die Eisbenützung gar keine Beiträge aus dem Jugendkredit sprechen – also weder an 
die Kunsteisbahn direkt noch an die Vereine – so fehlen diese Mittel der Kunsteisbahn. Möglich wäre in 
einem solchen Fall die Reduktion des Betriebs der Kunsteisbahn, um Kosten zu sparen, oder aber die 
Erhöhung des Globalbudgetkredits um die 170'000 Franken und die weiterhin vergünstigte Zurverfü-
gungstellung der Eisflächen für die Vereine. Diese zusätzlichen 170'000 Franken würden dann mit den 
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ordentlichen Steuern finanziert (wie auch der Jugendkredit), doch auf dem Globalbudget (Kontogruppe 
271) berücksichtigt. 

Eine weitere Möglichkeit wäre, die 170'000 Franken der Kunsteisbahn direkt zu überweisen und diesen 
Betrag auf einem Aufwandkonto der Stadt zu verbuchen (z. B. Konto 1.102.3650.00, Beiträge an diver-
se Institutionen in der Exekutive). Auch in einem solchen Fall würden diese zusätzlichen 170'000 Fran-
ken mit Steuermitteln finanziert. 

Der Jugendkredit, welcher am 29. November 2009 von den Wetziker Stimmbürgern mit einem Ja-
Stimmenanteil von über 70 % angenommen wurde, zielt auf eine ausgeglichene Förderung der Jugend-
lichen in Wetzikon ab. Dabei gilt es auch unterschiedliche Infrastrukturkosten der einzelnen Vereine, 
welche Jugendarbeit anbieten, zu berücksichtigen. Aus Sicht des Stadtrates wird der Jugendkredits 
nach wie vor ausgewogen verwendet. 

 
Im Namen des Stadtrates 
 
 
 
 
Ruedi Rüfenacht Marcel Peter 
Präsident Stadtschreiber 
 
 
versandt am: 12.02.2016 


